
Samtgemeinde Bersenbrück Bersenbrück, den 16.10.2014 

Fachdienst I: Service und Bildung 
 
 

Beschlussvorlage 

 

Vorlage Nr.: 272/2014 

 

Beschluss über  eine zweite stellv. Ratsvorsitzende / einen zweiten 
stellv. Ratsvorsitzenden 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Samtgemeinderat 27.10.2014 öffentlich Entscheidung  

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„ a) Der Samtgemeinderat stellt fest, dass es zwei Vertreter geben soll. 
 
  b) Der Ratsvorsitzende wird von folgenden Ratsmitgliedern vertreten:  
 

1.) Ratsherr Günther Voskamp 
2.) Ratsfrau / Ratsherr _______________ “ 

 
 
 
 
 
2. Beteiligte Stellen: 
 
 
Der Inhalt der Vorlage unterstützt folgende/s strategische/n Ziel/e 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 61 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 3 Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) beschließt der Samtgemeinderat über die 
Stellvertretung der oder des Vorsitzenden. Dabei bestimmt der Rat auch, wie viele 
Vertreter es geben soll. Sofern es mehrere Vertreter gibt, sollte eine Reihenfolge 
festgelegt werden.  
 
In der konstituierenden Sitzung des Rates der Samtgemeinde Bersenbrück am 
09.11.2011 wurde Ratsherr Harald Kräuter zum Ratsvorsitzenden gewählt. Ferner 
hat der Samtgemeinderat den Beschluss gefasst, dass  
 

a) der Samtgemeinderat feststellt, dass es einen Vertreter geben soll.  
 

b) der Ratsvorsitzende Harald Kräuter von Ratsherrn Günther Voskamp vertreten 
wird.  



 
 
Vor dem Hintergrund, dass Ratsvorsitzender Kräuter noch weiterhin arbeitsunfähig 
krank sein wird, wird empfohlen, eine zweite stellvertretende Ratsvorsitzende / einen 
zweiten stellvertretenden Ratsvorsitzenden zu beschließen.  
 
 
 
 
              gez. Dr. Baier                                                 gez. Klövekorn 
      (Samtgemeindebürgermeister)                            (Fachdienstleiter)  
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